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5.0 Überschreitung der GRZ

Eine Überschreitung der festgesetzten GRZ durch 
die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNVO genannten 
Anlagen ist unzulässig. Dazu gehören:
-  Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
-  Nebenanlagen im Sinne des § 14 und
-  bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober-
   fläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
   unterbaut wird.
§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO

2.6 Grundstückszufahrten
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen "Die 
Schneede" und "Immenweg" sind innerhalb der mit 
"f1" und "f2" festgesetzten Pflanzstreifen Unterbre-
chungen für Grundstückszufahrten bis maximal 5 m 
Länge pro Grundstück zulässig.
Die dadurch verlorene Pflanzfläche ist an anderer 
Stelle auf dem Grundstück im Verhältnis 1 : 1 
anzulegen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

HINWEIS

§ 2.4 Farbton "rot"
Für den festgesetzten Farbton "rot" sind nur Farben 
zu verwenden, die sich in den Rahmen der nach-
stehend aufgeführten Farbmuster nach Farbregister 
RAL 840 HR einfügen:

-  3000 (feuerrot),
-  3002 (karminrot), 
-  3016 (korallenrot), 
-  8012 (rotbraun).

§ 2.3 Ausnahmen
Ausnahmen von den § 2.1 und § 2.2 sind zulässig 
bei:
- Wintergärten und verglasten Vorbauten, 
- untergeordneten Gebäudeteilen, 
- Anlagen, die der Energieeinsparung oder Energie-
  gewinnung dienen,   
- überdachten Stellplätzen, Garagen (gem. § 12 
  BauNVO) und Nebenanlagen in Form von Gebäu-
  den (gem. § 14 BauNVO) mit einer geringeren 
  Dachneigung als 15 Grad, wenn ihre Grundfläche 
  kleiner als 50 m2 ist.

§ 2.2 Außenwandflächen
Die Außenwandflächen der Gebäuden sind zu min-
destens 85 % in Sichtmauerwerk mit dem Farbton
"rot" zu erstellen. Fassadenöffnungen werden in 
die Berechnungen nicht mit einbezogen.

§ 2.0 MATERIALIEN UND FARBEN

§ 2.1 Dacheindeckung
Für die Dacheindeckungen von geneigten Dächern 
sind nur Ton- oder Betondachsteine im Farbton "rot" 
zu verwenden. 

§ 1.2 Dachform, Dachneigung 
Es dürfen nur symmetrisch geneigte Dächer mit 
mindestens 35 Grad Dachneigungen errichtet 
werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind:
- Anbauten aus Glas (wie z.B. Wintergärten),
- Erker, Zwerggiebel
- überdachte Stellplätze, Garagen (gemäß § 12 
  BauNVO) und Nebenanlagen in Form von 
  Gebäuden (gemäß § 14 BauNVO), wenn 
  ihre Grundflächen kleiner als 50 m2 sind.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 56, 97 und 98 NBauO)

§ 1.0 DACH

§ 1.1 Hauptfirstrichtung
Pro Gebäude ist nur eine Hauptfirstrichtung zulässig.

Rechtsgrundlagen
Für die Festsetzungen des Bebauungsplanes gilt die
BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBl. I S.132) zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I 
S.466).

4.0 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Die festsetzten Flächen sind zugunsten der folgen-
den Begünstigten zu belasten:

gr   - Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit,
fr    - Fahrrecht zugunsten der Anlieger,
lr    - Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

3.0 Höhe des Erdgeschossfußbodens

Die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) des Erdge-
schosses der Gebäude wird auf max. 0,50 m festge-
setzt. Bezugspunkt ist die Oberkante Fahrbahnmitte 
der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche. 
§ 9 Abs. 2 BauGB

2.10 Versickerung der Oberflächenwassers
Das anfallende Oberflächenwasser ist vollständig auf 
den jeweiligen Grundstücken zu versickern oder zu 
verdunsten.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.9 Humoser Oberboden
Vor sämtlichen Arbeiten, die der Bauausführung 
dienen, ist der humose Oberboden gesondert 
aufgenommen und abseits vom Baubetrieb geordnet 
zwischengelagert werden. Nach Abschluß der 
Bauarbeiten ist dieser Boden wieder gleichmäßig auf 
die verbliebenen Freiflächen aufzubringen. 

Überschußmengen sollen der Gemeinde für 
Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung 
gestellt werden.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.8 Pflanzzeitpunkt
Die Festsetzungen über die Bepflanzungen unter 
"2.0 Grünordnung" sind spätestens in der Pflanz-
periode (Oktober bis April) zwei Jahre nach Bau-
beginn abzuschließen 
Die aufgeführten Mindestanforderungen hinsichtlich 
der Pflanzenqualität sind einzuhalten. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

2.7 Art der Bepflanzung
Für die unter 2.0 Grünordnung genannten Anpflan-
zungen sind, soweit keine anderen Textlichen Fest-
setzungen getroffen wurden, ausschließlich Laubge-
hölze der heutigen potentiellen natürlichen Vegeta-
tion (hpnV) und Obstgehölze zulässig, wie z.B.: 

Sträucher:
Ahorn (Acer), Hainbuche (Carpinus betulus), Hasel 
(Corylus avellana), Heckenkirsche (Lonicera 
xylosteum), Holunder (Sambucus), Liguster 
(Ligustrum vulgare), Schneeball (Viburnum), 
Weißdorn (Crataegus monogyna), Obststräucher 
aller Sorten

Bäume: 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Birke (Betula) 
Buche (Fagus silvatica), Eberesche (Sorbus aucu-
paria), Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche 
(Carpinus betulus), Kastanien (Aesculus hippocasta-
num), Vogelkirsche (Prunus avium), Salweide (Salix 
caprea), Stieleiche (Quercus robur), Obstbäume 
aller Sorten

Hinsichtlich der Pflanzenqualität sind folgende 
Mindestanforderungen zu beachten:
Sträucher: 60 - 100 cm Höhe
Bäume:     Hochstamm; ca. 12 cm Stammumfang,
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

2.5 "f2"
Auf den mit "f2" gekennzeichneten Flächen für die 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern ist der 
Gehölzbestand dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang von Einzelpflanzen die Nachpflanzung mit 
Gehölzen gleicher Art und in gleicher Anzahl 
vorzunehmen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

2.4 Bepflanzung von neuen Grundstücksgrenzen
In dem Baugebiet ist pro Grundstück entlang der 
neu zu bildenden Grundstücksgrenzen ein minde-
stens 3 m breiter Pflanzstreifen anzulegen und zu
bepflanzen mit 
- mindestens 2 Strauch pro 1 lfm und
- 1 Baum (Heister) je angefangene 500 m2 
  Grundstücksfläche.
Ausgenommen hiervon sind die Grundstücksgren-
zen, für die durch die Pflanzfläche "f1" bereits 
andere Festsetzungen getroffen wurden.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

2.3 "f1" 
Innerhalb der mit "f1" festgesetzten Pflanzflächen ist 
eine Bepflanzung mit Laubgehölz von 
- mindestens 4 Sträuchern pro lfm Pflanzfläche und
- 1 Baum (Hochstamm) je angefangene 500 m2 
  Grundstücksfläche
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Bei Abgang von Einzelpflanzen ist die Nachpflan-
zung mit Gehölzen gleicher Art und in gleicher 
Anzahl vorzunehmen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

2.2 Zuordnung der Pflanzmaßnahmen
Die in den nachfolgenden Festsetzungen geforder-
ten Pflanzmaßnahmen sind vorzunehmen, wenn 
eine Versiegelung des Bodens durch eine Baumaß-
nahme auf dem Grundstück erfolgt. 

Die Anpflanzungen sind durch den Träger der Bau-
maßnahme durchzuführen und auf dem jeweiligen 
Grundstück innerhalb der festgesetzten Pflanzflä-
chen entlang der Grundstücksgrenzen zu realisieren.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

2.0 Grünordnung

2.1 Ausgleichsmaßnahmen
Alle Festsetzungen nach § 9 (1) Nr. 25 BauGB 
dienen der Kompensation für Eingriffe in Natur und 
Landschaft.
§ 8a BNatSchG

1.2 Grundstücksgrößen
Die Baugrundstücke müssen eine Mindestgröße von 
1.000 m² aufweisen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 

1.0 Baugebiet 

1.1 Art der Nutzung
In den Allgemeinen Wohngebiet - WA sind die unter 
§ 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen 
unzulässig. Dies sind:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen.
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

Mängel der Abwägung

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes sind Mängel der Abwägung nicht 
geltend gemacht worden.

Binnen, den __.__.200_

___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebau-
ungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Binnen, den __.__.200_

________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes 
wurde nach § 10 BauGB in "Die Harke" vom 30.03.2000
öffentlich  bekanntgemacht.
 
Der Bebauungsplan ist mit dieser Bekanntmachung rechts-
verbindlich geworden.

Binnen, den 07.03.2001

gez. Bomhoff
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Binnen hat den Bebauungs-
plan nach Prüfung der Bedenken und Anregungen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
15.06.1999 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Be-
gründung (§ 9 Abs. 8 BauGB) udn den Erlass der 
Örtlichen Bauvorschrift - ÖBauV beschlossen.

Binnen, den 07.03.2001

gez. Bomhoff
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
22.12.1998 dem Entwurf des Bebauungsplanes und 
der Begründung zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
12.02.1999 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrün-
dung haben vom 22.02.1999 bis einschließlich 
22.03.1999 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen.

Binnen, den 07.03.2001

gez. Bomhoff
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
20.06.1991 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 " Die Schneede" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am 25.07.1991 ortsüblich bekanntgemacht 
worden.

Binnen, den 07.03.2001

gez. Bomhoff
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgear-
beitet vom Planungsbüro Petersen, Am Uhrturm 1 - 3, 
30519 Hannover

Hannover, den 07.03.2001

gez. S. Petersen
___________________________________________
(Planverfasser)

Vervielfältigungsvermerke

Kartengrundlage
Liegenschaftskarte: 
Gemeinde Binnen, Gemarkung Bühren,  Flur 3, Maßstab 1 : 1.000

Erlaubnisvermerk: 
Die Vervielfältigung ist nur für eigene nicht gewerbli-
che Zwecke gem. § 13 (4) NVermKatG gestattet. 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegen-
schaftskatasters und weist die städtebaulich bedeut-
samen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach (Stand vom Mai 2000, AZ: VI - 240/2000. 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und 
der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die 
neu zu bildenden Grenzen lassen sich einwandfrei in 
die Örtlichkeit übertragen.

Vermessungs- und Katasterbehörde Nienburg 
Nienburg, den 04.10.2001
gez. i.A. Bülter
___________________________________________
Katasteramt Nienburg                                      (L.S.)

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) und der §§ 56, 97 und 98 der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) i.V.m. 
den §§ 6 u. 40 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung (NGO) hat der Rat des Flecken Binnen 
diesen Bebauungsplan Nr. 4 "Die Schneede", 
bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen 
Festsetzungen sowie der örtlichen Bauvorschrift - ÖBauV 
als Satzung beschlossen.

Binnen, den 07.03.2001

gez. Schomburg                              gez. Bomhoff
___________________________________________
Bürgermeister               (L.S.)          Gemeindedirektor

Satzung§ 10 BauGB07.03.2001

ÄNDERUNGGEZ.STAND
§ 3 (2) BauGB

GEMEINDE BINNEN - OT BÜHREN

DATUM

"Die Schneede"

mit örtlicher Bauvorschrift - ÖBauV

28.01.1999

BEBAUUNGSPLAN NR. 4
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